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Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

Arista Service gem. GmbH, Adolf-Kolping-Str. 29 in 27578 Bremerhaven,

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 Abs. { SGB lX

geschlossen:

LGegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für emrach-

sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Verbindung mit g 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll, in der am 31.

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden'

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Arista Service gem. GmbH - nach-

folgend Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit $ 1 13 Abs.

1und2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1und2 SGB lX in der Besonderen

Wohnform, Stresemannstr.236 a+b in 27576 Bremerhaven, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach g 131 Abs, 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08'2019 in

Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.
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2. Leistungsvereanbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-

gelegten Leistungstyp Nr. 01: ,,Besondere Wohnform für erwachsene Menschen

mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung (ehemals Wohnheim)". Näheres

zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbe-

schreibung (Anlage 1) zu entnehmen.

2.2 Ein zusätzlicher Bedarf für Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahre, die in einer Beson-

deren Wohnform leben, keiner externen Tagesstruktur nachgehen, und einer permanen-

ten Anwesenheit oder Erreichbarkeit einer Ansprechperson bedürfen, kann im Einzelfall

durch das ,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren" gedeckt

werden. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der rahmenvertrag-

lich festgelegten Leistungstypenbeschreibung ,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für

Seniorinnen und Senioren im Leistungstyp 01" (Anlage 2) zu entnehmen.

2.3 Die Aufnahme- und Betreuungsverpflichtung gilt auch für Menschen mit einer wesentli-

chen geistigen und / oder mehrfachen Behinderung, die aufgrund von selbst- und fremd-

gefährdenden Verhaltensweisen, psychiatrischen Erkrankungen, Suchterkrankungen,

Sinnesbehinderungen oder Einschränkungen wegen einer Körperbehinderung, spezifi-

sche oder außerordentliche Hilfebedarfe aufiareisen, die einen erheblichen, und nicht nur

vorübergehenden zusätzlichen, im Rahmen des vereinbarten Leistungsangebots nicht

zu deckenden Betreuungs- und Versorgungsauflruand, verursachen (HMB-W-Plus).

lm gutachterlich festgestellten Bedarfsfall dieser Art, ermöglicht der Träger der Einglie-

derungshilfe die Finanzierung des zusätzlich benötigten Personaleinsatzes durch Ge-

währung einer klientenbezogenen Zusatzleistung der Bedarfsstufe A oder B. Näheres

dazu ist der Richtlinie ,,Klientenbezogene zusätzliche Betreuungsleistungen für erwach-

sene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Wohnheimen im Land Bre-

men" zu entnehmen.

2.4 Eingliederungshilfeleistungen können auch nach $ 42a Abs. 6 SGB Xll erbracht werden.

Hier gelten die rahmenvertraglichen Festlegungen des $ 18 und der Anlage 8 des

BremLRV SGB lX.
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2.5 lst ein außergewöhnlicher Hilfebedarf im Einzelfall festgestellt worden, kann dieser durch

Zusatzbetreuung gemäß Anlage 5 zum BremLRV SGB lX gedeckt werden'

2.6 lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, für Erwachsene Menschen,

die zum personenkreis nach S 99 SGB lX gehören und die bereits Leistungen der Ein-

gliederungshilfe nach Teil 2 SGB lX beziehen, kann diese gemäß der Rahmenleistungs-

beschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen Leistungsberechtigte" erfol-

gen.

2.7 Zur Finanzierung der Arbeit der gewaltschutzbeauftragten Person sowie der Frauenbe-

auftragten werden Entgeltpauschalen vereinbart, die abhängig sind von der Platzzahl

die ein Leistungserbringer in den zu berücksichtigenden Leistungsangeboten vorhält.

Bei der der Arbeit der gewaltschutzbeauftragten Person gibt es sechs Vergütungsstufen

und bei der Frauenbeauftragten sind es vier Vergütungsstufen.

2.8 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und diirfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

Z.g Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

ziffer 5.1 der Leistu ngstypenbeschreibung, persönlich geeignet ist'

2.10 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen'

2.11 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von 17 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig

für bremische Leistungsberechtigte vozuhalten'
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3. Personelle Ausstattung

3.1 Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des Leistungserbrin-

gers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung / Koordination und die über-

greifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der Rahmenleistungsbeschrei-

bung genannten Personalschlüsseln berechnet.

3.2 Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 3) stellt sich wie folgt dar:

Hilfebedarfs-

gruppe

Personen-

zahl

Beleg-

tage

Personal-

schlüssel

Vollzeit-

stellen

1

2

3

4

5

Gesamt

3.3 Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistungen

insgesamt  Vollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Leitung /

Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbeiwird für die Fachliche Leitung /

Koordination mit einem Personalschlüssel von  bezogen auf die Anzahl der Leistungs-

berechtigten kalkuliert.

3.4 Die unter Absatz 4 genannten  Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kalkulation

(siehe Anlage 3) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über folgende Qua-

lifikationen:

3.5 Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von  vergütet, die vom Leistungserbringer im
Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.
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3.6 Der erforderliche personalmix für das Vorhalten einer Nachtwache setzt sich gemäß der

Kalkulation (siehe Anlage 3) in Vollzeitstellen wie folgt zusammen:

4. Vergütung des Personals

4.1 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu be-

achten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu vergü-

ten.

4.2 ZurVergütung der Mitarbeitenden wird der TV-L ab dem 01 .01.2025 für alle Beschäftigten

und entsprechender Entgelttabelle mit dem Stand 01.06.2026 angewendet' Zu den Be-

standteilen gehören insbesondere die sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entloh-

nungsansprüche wie die Grundvergütung, einschließlich Entgeltbestandteile, die an die

Art der Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer anknüpfen, Einmalzahlungen, Jahressondezahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen

und Zuschläge unter Mindesteinhaltung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhal-

tung der Eingruppierungsgrundsätze des Tarifuertrags'

4.3 Die durchschnitflichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal, die

Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen für Fach-

kräfte  (ab 01,06.2026),  (ab 01.03.2027) und (ab

01.01.2028) und für Nicht-Fachkräfte (ab 01.06'2026),  (ab

01.0g.2027) und (ab 01 .01.2028). Die Definition von Fachkräften und Nicht-

Fachkräften ergeben sich aus der Vorlage der Vertragskommission vom 25.10.2024 unter

TOp 7. Demnach haben Fachkräfte eine dreijährige Ausbildung oder ein Studium gemäß

Leistungsbeschreibung abgeschlossen. Alle Mitarbeitenden mit anderen Qualifikationen

werden vertragsrechflich den NichlFachkräften zugeordnet. Die Berechnungsgrundlagen

ergeben sich aus den Kalkulationsunterlagen (Anlage 3). Die Arbeitgeberbruttojahreskos-

ten werden vom Leistungserbringer prospektiv, unter Bezugnahme auf das bereits vorhan-

dene personal, sowie unter Berücksichtigung notwendiger Neueinstellungen und voraus-

sichtlicher Personalabgänge, berechnet.
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5. Vergütungsvereinbarung

5.1 Für die Zeit ab dem 01.06.2026 bis 28.02.2027 wird zur Abgeltung der erbrachten Leis-

tungen nach Ziffer 2.1 ein Entgelt vereinbart.

5.1.1 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt

5.1.3 Für die Zeit ab dem 01.03.2027 bis 3'l .12.2027 wird zur Abgeltung der erbrachten Leis-

tungen nach Ziffer 2.1 ein Entgelt vereinbart.

5.1.4 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

5.1.5 Für die Zeit ab dem 01.01.2028 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Zitfer 2.1ein Entgelt vereinbart.

5.1.6 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

Hilfebedarfs-
orupDe

Grund-
oauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 9,51 € 27,93€ 25,28€ 3,48 € 66,22€

2 9,51 € 46,54€ 25,28€ 3,48 € 84,81 €

3 9,51 € 74,89 € 25,28€ 3,48 € 113,16 €

4 9,51 € 125,19 € 25,28€ 3,48 € 163,46 €

5 9,51 € 176,35 € 25,28€ 3,49 € 214,62€.

Hilfebedarfs-
oruooe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 9,57 € 28,22€ 25,63 € 3,48 € 66,90 €

2 9,57 € 47,08€ 25,63 € 3,48 € 85,76 €

3 9,57 € 75,81€ 25,63 € 3,48 € 114,49 €

4 9,57 € 126,78€ 25,63 € 3,48 € 165,46 €

5 9,57 € 178,62€ 25,63 € 3,48 € 217,30 C

Hilfebedarfs-
qruoDe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
Pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 9,71€ 28,54 € 25,88 € 3,48 € 67,61 €

2 9,71€ 47,59 € 25,88 € 3,48 € 86,66 €

3 9,71€ 76,61 € 25,88 € 3,48 € 115,68 €

4 9,71€ 128,10 € 25,88 € 3,48 € 167,17 €,

5 9,71€ 180,47 € 25,88 € 3,48 € 219,54C
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S.1.7 Bei Unterbrechung dervereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-

samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt' Darüber

hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen

Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen

worden ist.

5.1 .g Gemäß S 1g Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers

eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag ge-

zahlt, die sich wie folgt darstellt:

Ab dem 01.06.2026

Ab dem 0'|..012027

Ab dem 01.01.2028

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betrag

Gesamt-
entqelt

1 7,13 € 20,95 € 25,28€ 3,48 € 56,84 €

2 7,13 € 34,90 € 25,28€ 3,48 € 70,80 €

3 7,13€ 56,17 € 25,28€ 3,48 € 92,06 €

4 7,13€ 93,88 € 25,28€ 3,48 € 129,78 €

5 7,13€ 132,27 € 25,28€ 3,48 € 168,16 €

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 7,18€ 21,17 € 25,63€ 3,48 € 57,45€

2 7,18€ 35,31 € 25,63 € 3,48 € 71,60 C

3 7,18C 56,85 € 25,63 € 3,48 € 93,14 €

4 7,18 € 95,08 € 25,63 € 3,48 € 131,37 €

5 7,18 € 133,96 € 25,63€ 3,48 € 170,25€

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betrag

Gesamt-
entgelt

1 7,28€ 21,41 € 25,88€ 3,48 € 58,05 €

2 7,28 € 35,70 € 25,88 € 3,48 € 72,34€

3 7,28€ 57,46€ 25,88 € 3,48 € 94,10 €



Seite 8 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die Zeit ab 01.06.2026

Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-

wesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag bei stationärer Krankenversorgung gelten

als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit

dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

5.1.9 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-

lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB lX (Anlage 3) zu entnehmen. Ebenfalls Ver-

tragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das

Verfahren zur Bewertung und Berechnung des lnvestitionsbetrages nach S 131 Abs, 1

Satz2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. $ 125 Abs.2 Satz 1 Nr.6 SGB lX regelt.

5.2 lm Einzelfall erforderlicher Präsenzdienst für Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahren

nach Ziffer 2.2wird als klientenbezogene Zusatzleistung pro Leistungstag entsprechend

der Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB IX Landeseinheitliche Vergütungs-

sätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet.

5.3 lm Einzelfall erforderliche klientenbezogene Zusatzleistungen nach Ziffer 2.3 dieser Ver-

einbarung werden für die Badarfsgruppe A und B entsprechend der Anlage 9 zum Lan-

desrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergütungssätze in der jeweils gül-

tigen Fassung vergütet.

5.4 Die Eingliederungshilfeleistung nach Ziffer 2.4 - der sogenannte Zusatzbetrag bei

Mietaufwendungen - wird wie folgt vergütet:

Ab 01.06.2026

1,12€ pro Belegungstag

Ab 01.03.2027

1,13€ pro Belegungstag

Ab 01.01.2028

1,27 € pro Belegungstag

Die Grundlage zur Ermittlung des genannten Entgelts ist dem beigefügten Berechnungs-

blatt (Anlage 3) zu entnehmen.

4 7,28€ 96,07 € 25,88 € 3,48 € 132,72€

5 7,28€ 135,36 € 25,88 € 3,48 € 172,00 €
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5.b lm Einzelfall erforderliche Zusatzbetreuung nach ziffer 2.5 wird pro direkt erbrachter

Leistungsstunde (60 Minuten) entsprechend der Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag

SGB lX Landeseinheitliche Vergütungssätze in der jeweils güligen Fassung ver'

gütet.

5.6 lm Einzelfall erforderliche Begleitung im Krankenhaus nach Ziffer 2.6 kann bei einer

Kompensation im Regelsetting pro kompensierter Leistungsstunde (60 Minuten) unter-

schieden nach Kompensation durch eine Nichtfachkraft oder Kompensation durch eine

Fachkraft pro Stunde entsprechend der Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX

Landeseinheitliche Vergütungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet.

5.7 Die pauschale Vergütung für die gewaltschutzbeauftragte Person in besonderen Wohn-

formen sowie die Modellprojekte Quartierwohnen / Wohnen im Stadtteil nach Zif-fer 2.7

erfolgt nach Vergütungsstufe 1 und kann entsprechnd der Anlage 9 zum Landesrah-

menvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergütungssätze in der jeweils gültigen

Fassung vergütet.

Die pauschale Vergütung für die Arbeit der Frauenbeauftragten in besonderen Wohn-

formen* nach Ziffer 2.7 ertolgtnach Vergütungsstufe 2 und kann entsprechnd der Anlage

9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergütungssätze in der

jeweils gültigen Fassung vergütet.
*Die Vorgaben zu Frauenbeauftragten in Wohneinrichtungen im BremWoBeG gelten nur

für die besonderen wohnformen, nicht für die Modellprojekte.

S.g Eine Abrechnung der unter Ziffer 5.1- 5.7 genannten Vergütung ist nur zulässig, wenn

eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trä-

gers der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

6 Prüfung der wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen

6.1 Es gelten die Regetungen des S 128 SGB lX in Verbindung mit $ 5 des Ausführungsge-

setzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Freien Hansestadt Bremen

sowie die Regelungen des BremLRV SGB lX zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-

fungen.
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6.2 lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer das Be-

richtsraster Qualitätsprüfung bis zum 31. März des jeweiligen folgenden Kalenderjahres

an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (siehe hiezu BremLRV

SGB lX in seiner aktuellen Fassung). Die Berichterstattung erfolgt jeweils für das ver-

gangene Kalenderjahr.

6.3 Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster (Qualitätsbe-

richt) zum 31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration zu übermitteln.

7. Vereinbarungszeitraum

7.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Juni 2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 20

Monaten auf unbestimmte Zeit geschlossen.

7.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf

es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten Min

destlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wo

chen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens

3 Monaten gekündigt werden.

7.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Verein-

barung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung

durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuverhandlung

gelten die bisherigen Regelungen weiter.

7.4 Um auf extreme Abweichungen bei den Sachkostensteigerungen in Vereinbarungen mit

einer Laufueit von mehr als 18 Monaten reagieren zu können, löst eine Abweichung der

zugrunde gelegten lnflationsrate von mehr als 5-%-Punkten gemäß VK-Beschluss zur

TV-L-Umsetzung vom 24.04.26 ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht aus (also z. B.

statt 1,5 % Preissteigerung > 6,5 o/o Steigerung).
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T .S Die Vertragsparteien sind sich einig, dass mit Veränderung der durchschnittlichen Warm-

miete eines Ein-Personen-Haushaltes in den kommenden Jahren (ab 2027), der Punkt

5.4 angepasst wird. Die andere Bestandteile der Vereinbarungen bleiben unberührt'

L Sonstige Regelungen

8.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

g.2 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung der trägerinternen Vergütungsregelun-

gen, in Anlehnung an TV-L S Sozial- und Erziehungsdienst und verpflichtet sich, die im

Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an sein Betreuungspersonal wei-

tezuleiten.

g.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag'

8.4 Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil der Vereinbarung

Geschlossen: Bremen, im Juni2026

Die Senatorin für Soziales, Jugend,
lntegration und SPort

Leistungserbringer



Anlaoen:

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:
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Leistungstyp Nr. 01 (Anlage 2.1 zum BremLRV SGB lX)

Leistungstyp,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren

im Leistungstyp 01"

Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulationszeit-

raum 01 .06.2026 *28.02.2027

Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulationszeit-

raum 01 .03.2027 - 31.12.2027

Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulationszeit-

raum 01 .01.2028 - 31.01 .2028


